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(23) Haftung für Organisationsmängel 

Neben der Haftung für Handeln und Unterlassen trifft den Verein als juristische Person eine 
besondere Organisationspflicht. Das heißt, der Verein muß dafür Sorge tragen, daß die 
Durchführung und Aufsicht über wichtige Aufgaben und Aufgabengebiete sowie die Aufsicht über 
unterstellte Personen einem Vorstandsmitglied oder einem besonderen Vertreter obliegen (Wagner, 
Verein und Verband, Rn. 393; Reichert/Achenbach, Kap. 2 Rn. 3497, 3499; Stöber/Otto, Rn. 604; 
Burhoff, Rn. 662.). Andernfalls nimmt die Rechtsprechung einen Organisationsmangel an, für den 
der Verein haftet. 

Streitig ist, ob es für die Haftung des Vereins bereits ausreicht, wenn ein Organisationsmangel 
vorliegt oder ob nicht vielmehr auch zu fragen ist, ob das Schadensereignis hätte verhindert werden 
können, wenn ein Vorstandsmitglied bzw. besonderer Vertreter die Aufgabe übernommen hätte. Ist 
der Verein seiner Organisationspflicht nachgekommen, so haftet er für die Handlungen seiner 
sonstigen Angestellten nur nach den allgemeinen Vorschriften, §§ 278, 831 BGB 
(Sauter/Schweyer/Waldner, Rn. 291a). Nicht von der regulären Organisationspflicht umfaßt sind 
vereinsinterne Organisationsmängel. Diese bestehen nur dem Verein gegenüber und begründen 
keine Haftung gegenüber Dritten. Auch Vereinsmitglieder haben keine Ansprüche gegen den Verein 
(Reichert/Achenbach, Kap. 2 Rn. 3502). 

Haftung – ein (manchmal populistisch aufgeblähtes) Angstthema. Allerdings kann man gut durchs 
Vereinsleben kommen, wenn man die haftungsvermeidenden Grundsätze der sog. good 
governance beachtet. Dazu ein anderes Mal. 
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Unsere Online-WEBINARE 

Thema: Vorstandsarbeit im Verein: Rechtliche Grundlagen  

Datum: Mi., 12.06.  18:00 bis 19:30 Uhr 

Anmeldung unter: https://attendee.gotowebinar.com/register/4136799686410392919 

Thema: „Oben und unten“ – Kooperation im Gesamtverein 

Datum: Mi., 19.06. 09:30 bis 11:00 Uhr 

Anmeldung unter: https://attendee.gotowebinar.com/register/3358877620206042970 

 
Aktuelles Webinarprogramm: https://wagner-vereinsrecht.com/de/download/590 
 

ooOoo 

Praxis 

Noch einmal: Die Anzahl der Vereine wächst langsam aber stetig: Der Bericht 
„Geschäftsentwicklung der Amtsgerichte“ liegt nun (endlich) per 31.12.2022 vor und weist zu diesem 
Datum 618.515 eingetragene Vereine aus (2021: 615.515; 2020: 613.594).  

Bleiben Sie fröhlich,  

Ihr Jürgen Wagner 
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Bücher 
Märkle/Alber/Wagner, Der Verein im Zivil- und Steuerrecht, 13. Aufl. 2022,  
Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 
 
Hier bestellen:  
https://www.beck-shop.de/maerkle-alber-verein-zivil-
steuerrecht/product/31700923?gclid=CjwKCAjwo8-
SBhAlEiwAopc9W6xZOZ3VzWuMOy2tgzdZn2bY1IUAUlVenfpozMfDCfZGRanhyXfDrBoC0bAQAv
D_BwE)  
 
Noch lieferbar: Wagner, Verein und Verband, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 
Hier bestellen: https://www.boorberg.de/9783415062245 
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